
12. Jahrgang                                                         Sonntag, 05.07.2015                                                         Amtliche Bekanntmachungen Nr. 31
BEKANNTMACHUNG

der 11. Sitzung des Hauptausschusses
am 09.07.2015

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1
   39218 Schönebeck (Elbe)

TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-

schlussfähigkeit
2.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesord-

nung des öffentlichen Teils
3. Einwohnerfragestunde
4.  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Feststellung der Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 15.06.2015
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 15.06.2015
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses
8. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil
9. Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung
10.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesord-

nung des nichtöffentlichen Teils
11.  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Feststellung der Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 15.06.2015
12. Vorlagen-Nummer: 0155/2015
 Ausbau Geschwister-Scholl-Straße 2. Bauabschnitt in Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0156/2015
 Erdgaslieferung für die kommunalen Gebäude der Stadt Schönebeck (Elbe)
 Lieferzeitraum: 2016/2017/2018
14. Informationen der Verwaltung
15. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses
16. Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Schönebeck (Elbe), den 29.06.2015

Knoblauch
Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 25.06.2015 nachfol-
gende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.
Beschluss-Nummer: 0133/2015
Dritte Änderung der Entgelttarife für die Nutzung der Volksschwimmhalle ab 
01.07.2015 lt. Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
17.11.2005
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Änderung der Eintrittsentgelte für 
die Sauna der Volksschwimmhalle ab 01.07.2015.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister

Anlage 1
Dritte Änderung der Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
vom 17.11.2005 

Artikel 1
Der Entgelttarif gemäß § 1 der Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck 
(Elbe) vom 17.11.2005 wird wie folgt geändert:

I. Die Ziffern 2.3.6., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11 erhalten folgende Fassung:
„2. Wochen- und Wochenendbenutzung von Personengruppen, die nicht unter § 4 Abs. (1) 
  und (2) fallen (individuelle Nutzung)
     
  10er-Karte 
   €  € 
2.3. Schwimmhalle

2.3.6. Saunanutzung    
 pro Person
 4 Stunden     9,00    80,00
 Inklusive 20 min Schwimmen   
 Nur zu den öffentlichen
 Schwimmzeiten)
 Ermäßigt     7,30   65,00

2.3.9. Familienpass Sauna
 Land Sachsen-Anhalt   17,80
 1-malige  Nutzung
 4 Stunden

2.3.10. Jahreskarte Sauna 411,50

2.3.11. Gruppentarif Sauna
 für Vorschulkinder
 In Kindertageseinrichtungen
 mit Betreuern (2 Stunden)   45,00

Für die Nutzung in der Volksschwimmhalle, inkl. Sauna, an den Wochenenden und Feierta-
gen wird auf jede Einzelnutzung ein Aufschlag von 0,50 € erhoben.“

Artikel 2
Die Dritte Änderung der Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
tritt am 01.07.2015 in Kraft.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister

Anlage 2

Nutzungsentgelte Sauna  
  derzeitige Preise mit Neue Preise mit Preise neu-
 7 % 19 % gerundet
 Sauna Erwachsene 8,00 € 8,90 € 9,00 €
 4 Std     
 00:30 -> 1 1,00 € 1,11 € 1,10 €
 00:30 -> 99 1,00 € 1,11 € 1,10 €
     
 Sauna Jahreskarte 370,00 € 411,50 € 411,50 €
     
 Sauna Familien 16,00 € 17,79 € 17,80 €
 4 Std     
 00:30 -> 1 2,00 € 2,22 € 2,25 €
 0:30 -> 99 2,00 € 2,22 € 2,25 €
     
 Sauna Erwachsene 72,00 € 80,07 € 80,00 €
 4 Std     
 00:30 -> 1 1,00 € 1,11 € 1,10 €
 0:30 -> 99 1,00 € 1,11 € 1,10 €
    
 Sauna ermäßigt 6,50 € 7,23 € 7,30 €
 4 Std     
 00:30 -> 1 0,80 € 0,89 € 0,90 €
 00:30 -> 99 0,80 € 0,89 € 0,90 €
     
 Sauna Vorschulgruppe 40,00 € 44,49 € 45,00 €
     
 10er Sauna ermäßigt 58,50 € 65,06 € 65,00 €
 4 Std.    
 00:30 -> 1 0,80 € 0,89 € 0,90 €
 00:30 -> 99 0,80 € 0,89 € 0,90 €       
Beschluss-Nummer: 0134/2015
Rechtsformwechsel der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteili-
gungs-KG (KOWISA KG)
1.  Dem Rechtsformwechsel der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Be-

teiligungs-KG (KOWISA KG) nach §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG) von einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & 
Co. KG) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) wird gemäß § 45 Abs. 2 
Nr. 9 KVG LSA zugestimmt.

2.  Der Oberbürgermeister ist ermächtigt, auf der Gesellschafterversammlung der KOWISA 
KG dem Rechtsformwechsel zuzustimmen und alle für die Durchführung notwendigen 
Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer: 0135/2015
1.  Änderung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage befindliche 1. Ände-
rung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe).

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
1. Änderung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)

Aufgrund des § 5 i.V.m. §§ 8 und 45 Abs. 1 Ziff. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikel 1 des 
Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformge-
setz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. §§ 
2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 
78 – 79b des  Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG-LSA) in der Fassung vom 
21.03.2013 (GVBl. LSA S. 116) hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sit-
zung am 25.06.2015 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 07.05.2015, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 13.05.2015 wird wie folgt geändert:

1. Der § 11 Abs. 6 Abwasserabgabensatzung erhält folgenden Wortlaut:

(6) Die Einleitungsgebühr beträgt 

a)  für Schmutzwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch die öffentliche     
Kläranlage gereinigt wird      2,11 €/m3 

 
Für Schmutzwasser, dessen Zusammensetzung außerhalb der in der Abwasserbeseitigungs-
satzung definierten Grenzwerte liegt und welches der Ausnahme nach § 7 Absatz 4, letzter 
Satz,  Abwasserbeseitigungssatzung unterliegt, werden Gebühren nach einer gesonderten 
Satzung erhoben.

b) für Schmutzwasser nach § 11 (3b)            1,40 €/m³,
c) für Niederschlagswasser                           1,25 €/m²,

d) für, aus besonderen Gründen sowie mit Einleitgenehmigung in die öffentliche Kanalisati-
on eingeleitetes Grundwasser                           2,55 €/m³

2. Der § 12 Abs. 2 Abwasserabgabensatzung erhält folgenden Wortlaut:

(2) Die Klärgebühr beträgt:

a) bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube (Absatz 1a)   1,40 €/m³
b)  für die Reinigung des Anlageninhaltes (Fäkalschlamm) aus Kleinkläranlagen nach § 

12(b)         46,57 €/m³
3. Der § 24 Abwasserabgabensatzung wird um folgenden Satz ergänzt:

Die 1. Änderung der Abwasserabgabensatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0139/2015  
Abwägungsbeschluss 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 62 „Friedrichstraße - Am Randel“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens zum Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
Nr. 62 „Friedrichstraße - Am Randel“ nach Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat gemäß § 1 (7) BauGB 
geprüft.
Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Beschlusses. Das Abwägungsergebnis wird für die 
Aufnahme in die Planfassung für den Satzungsbeschluss bestimmt.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer: 0140/2015
Satzungsbeschluss 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 62 „Friedrichstraße - Am Randel“
Gemäß § 10 (1) BauGB beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan der Innenentwicklung 
Nr. 62 „Friedrichstraße - Am Randel“ als Satzung. Sie besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B).
Die Begründung wird gebilligt. Bestandteil der Satzungsunterlagen sind des Weiteren die 
drei in der Anlage benannten Gutachten.
Infolge der Rechtskraft des Bebauungsplans der Innenentwicklung Nr. 62 „Friedrichstraße - 
Am Randel“ ist auf dem Weg der Berichtigung der rechtswirksame Flächennutzungsplan der 
Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 redaktionell von der Stadt Schönebeck 
(Elbe) anzupassen.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister

Anlagen: Bebauungsplan und Begründung und 3 Gutachten:
–  Baugrundgutachten: Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik: Gutachten
 Erweiterungsbau LIDL-Filiale Friedrichstraße / Am Randel Schönebeck 19.12.2014
– Schallimmissionsprognose: 
  Öko-Control GmbH: Schallimmissionsprognose für die geplante Erweiterung eines 

Lidl-Discounters in 39218 Schönebeck (Elbe) Friedrichstraße 97
– Auswirkungsanalyse:
  BBH Handelsberatung GmbH: Auswirkungsanalyse zu den städtebaulichen Auswir-

kungen des Lidl-Marktes am Standort Friedrichstraße 97 in Schönebeck (Elbe)

Beschluss-Nummer: 0141/2015
Fortschreibung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung des Salzlandkreises für 
die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19
Der Stadtrat beschließt den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Salzlandkreis und 
der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Aufnahme von Schülern der Sekundarschule ‚Jacob Fried-
rich Fries‘ in Barby (Elbe) an die Sekundarschule ‚Am Lerchenfeld‘ in Schönebeck (Elbe). 

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer: 0142/2015
Straßenbenennung im B-Plan Nr. 60 „Paulstraße“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, dass die Straße im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 60„Paulstraße“ den Namen „Moritzstraße“ 
erhält.

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer: 0148/2015  
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen im Haushaltsjahr 2015
Der Stadtrat beschließt gemäß § 99 Abs. 6 Kommunalverfassung für das Land Sachsen-An-
halt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), dass die in der Anlage 1 aufgeli-
steten Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen vom Oberbürgermeister der Stadt 
Schönebeck (Elbe) angenommen bzw. weitergeleitet werden dürfen. 

Schönebeck (Elbe), 26.06.2015

   
Knoblauch
Oberbürgermeister
Anlage 1

 Zuwendung Geber Zuwendungszweck
 6.000 € Jagdgenossenschaft  Beschotterung Verbindungsweg
  Elbenau-Grünewalde Elbenau-Grünewalde
 5.000 € Sparkassenstiftung Erwerb Quad Wasserwehr
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